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§ 10 L-GIBG 2005
Geschlechtsbezogene Belastigung

L-GIBG 2005 - Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005 - L-GIBG 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

(1) Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn eine Person im Zusammenhang mit ihrem
Dienst- oder Ausbildungsverhaltnis durch ein geschlechtsbezogenes Verhalten

a) vom Vertreter oder von der Vertreterin des Dienstgebers belastigt wird,

b) durch Dritte belastigt wird und die Vertreterin oder der Vertreter des Dienstgebers es schuldhaft unterlasst,
dagegen Abhilfe zu schaffen, oder

¢) durch Dritte belastigt wird.

(2) Eine geschlechtsbezogene Belastigung liegt vor, wenn ein geschlechtsbezogenes Verhalten gesetzt wird,

a) das die Wurde der betroffenen Person beeintrachtigt oder dies bezweckt,
b) das fur die betroffene Person unerwiinscht, unangebracht oder anstéRig ist und

c) 1. das fur die betroffene Person eine einschichternde, feindselige, entwlrdigende, beleidigende oder
demdutigende Arbeitsumwelt schafft oder dies bezweckt oder

2. bei dem der Umstand, dass die betroffene Person ein geschlechtsbezogenes Verhalten seitens des Vertreters
oder der Vertreterin des Dienstgebers oder anderer Bediensteter zurtickweist oder duldet, ausdrucklich oder
stillschweigend zur Grundlage einer Entscheidung mit nachteiligen Auswirkungen auf den Zugang der
betroffenen Person zur Aus- und Weiterbildung, Beschaftigung, Weiterbeschaftigung oder zur Grundlage einer
anderen nachteiligen Entscheidung Uber das Dienst- oder Ausbildungsverhaltnis gemacht wird.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur geschlechtsbezogenen Beldstigung einer anderen
Person vor.

In Kraft seit 26.03.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 10 L-GlBG 2005 Geschlechtsbezogene Belästigung
	L-GlBG 2005 - Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005 - L-GlBG 2005


